
Zeitschrift: Informations-Blätter / Schweizerischer Verein für Täufergeschichte =
Feuilles d'information / Société suisse pour l'histoire mennonite

Herausgeber: Schweizerischer Verein für Täufergeschichte

Band: 1 (1977-1978)

Rubrik: Statuten / Schweizerischer Verein für Täufergeschichte

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 15.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


Schweizerischer Verein für Täufergeschichte

STATUTEN

I. Name, Sitz, Zweck und Mittel
1. Der im Jahre 1973 in Bern gegründete Schweizerische Verein für

Täufergeschichte mit Sitz in Liestal, Bienenberg, bildet eine Vereinigung von
Freunden der Täufer- und Kirchengeschichte. Er will im Besonderen die
täuferisch-mennonitische Geschichtsforschung fördern und erstrebt eine
Neubelebung des täuferischen Erbes in der Gegenwart.

2. Der Verein ist bemüht, das Archiv der Schweizer Konferenz - Verband der
altevangelisch-taufgesinnten Gemeinden (Mennoniten) der Schweiz - in der
Kapelle Jeanguisboden zu unterstützen durch Unterhalt, Pflege und
Erweiterung.

3. Die vereinseigene Dokumentationsstelle auf dem Bienenberg, Liestal (Europ.
menn. Bibelschule), wird Studenten und Geschichtsfreunden unentgeltlich
zur Verfügung gestellt. Die Dokumentationsstelle besteht aus einer Sammlung
von Büchern, Zeitschriften und weiteren Schriftstücken zur Geschichte und
Lehre des Täufermennonitentums.

4. Die Mittel des Vereins bestehen aus regelmässigen Beiträgen der Mitglieder
sowie aus allfälligen weiteren Zuwendungen, Legaten und Unterstützungen
durch befreundete Organisationen.

II. Mitgliedschaft
5. Ueber die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet der Vorstand auf mündliche

oder schriftliche Anmeldung hin.
6. Als Mitglieder werden aufgenommen:

a. Einzelmitglieder
b. Kollektivmitglieder.
Auf Antrag des Vorstandes kann die Jahresversammlung Ehrenmitglieder
ernennen.

7. Alle Mitglieder haben gleiches Stimmrecht. Auf Begehren eines Anwesenden
sind die Wahlen geheim durchzuführen.

8. Die Mitglieder entrichten einen jährlichen Beitrag, dessen Höhe von der
Jahresversammlung festgelegt wird.

9. Der Austritt kann jeweils auf Ende des Kalenderjahres erfolgen.

III. Organisation
10. Die Organe des Vereins sind:

a. Die Mitgliederversammlung
b. Der Vorstand
c. Die Einkaufskommission
d. Die Rechnungsrevisoren.

11. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jeweils im Herbst statt und

berücksichtigt als Tagungsort die Vereinsmitglieder nach ihrer Region.
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Ausserordentliche Zusammenkünfte werden durch Vorstandsbeschluss oder auf
Verlangen eines Fünftels der Mitglieder einberufen.
Die Mitglieder des Vorstandes, der Einkaufskommission und die Rechnungsrevisoren

werden durch die Mitgliederversammlung für eine Amtsdauer von
vier Jahren gewählt und sind wiederwählbar.

Die Mitgliederversammlung entscheidet über Jahresbericht, Jahresrechnung
und Beiträge.
Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig ohne Rücksicht auf die Zahl
der Anwesenden.

12. Der Vorstand besteht aus Präsident, Vizepräsident, Sekretär, Kassier und
ein bis drei weiteren Mitgliedern.
Die Einkaufskommission und die Archivkommission sollten wenn möglich im
Vorstand vertreten sein.

- Der Vorstand leitet die Geschäfte.
- Er sorgt für die ordentliche Einberufung der Mitgliederversammlung.
- Er wird nach Bedarf einberufen und ist befugt, dringliche Beschlüsse

auf dem Zirkularweg zu fassen.
- Der Präsident, der Sekretär oder der Vizepräsident zeichnen kollektiv

zu zweien rechtsverbindlich für den Verein.

13. Die Einkaufskommission prüft Angebote neuer und alter Täuferliteratur und
ist beauftragt, für den ihr zur Verfügung gestellten Betrag Bücher und
Dokumente zu erwerben.

Sie pflegt die Verbindung mit Verlegern und Antiquaren.
Sie unterhält Kontakte mit anderen Geschichtsvereinen und Bibliotheken,
um Tauschgeschäfte zu tätigen.
Bei Kaufgelegenheit wertvoller Stücke, deren Preis jedoch den ihr
bewilligten Betrag übersteigt, gelangt sie an den Vorstand.

14. Die Vertreter der Archivkommission pflegen die Verbindung des Vereins zur
Schweizer Konferenz.

15. Die zwei Rechnungsrevisoren prüfen die Rechnung und legen der Jahresver¬
sammlung Bericht und Antrag vor.

IV. Schlussbestimmungen

16. Die gefassten Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vorstandes
werden schriftlich niedergelegt und vom Präsidenten oder Vizepräsidenten
und dem Sekretär unterzeichnet.

17. Der Beschluss über eine allfällige Auflösung des Vereins muss die Stimmen
von zwei Dritteln aller anwesenden Mitglieder aufweisen.

Ueber das Vermögen entscheidet die letzte Mitgliederversammlung. Die
Dokumentationsstelle wird im Falle einer Auflösung der Bibliothek der
Europ. Menn. Bibelschule auf dem Bienenberg angegliedert.

Les Mottes, 2. November 1974 Der Präsident: Isaac Zürcher, Bern

Der Sekretär: Samuel Gerber, Nuglar
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